
Aquarien- u. Terrarienfreunde SÜW      Börsenordnung

Zierfische gehören zu den Wirbeltieren und sind demnach entsprechend zu hältern und zu pflegen.

• Es sind nur Behältnisse zugelassen, deren Größe, den Ansprüchen der angebotenen Tiere gerecht werden !

• Eine Überbesetzung der Behältnisse ist nicht zulässig !

• Es sollten nicht mehr als 2 Arten, auf keinen Fall aber mehr als 3 Arten mit vergleichbaren Haltungsansprüchen pro Behältnis angeboten 
werden. 

• Die Abgabe von Wirbeltieren an Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahres darf nur mit Einwilligung eines 
Erziehungsberechtigten erfolgen

• Aus hygienischen Gründen sind die Behältnisse für die Tiere, gründlich zu reinigen und mit sauberem Lappen auszutrocknen (der nächste 
Züchter freut sich, wenn er ein sauberes Becken antrifft) !

• Ausreichende Sauerstoffversorgung der Tiere im Verkaufsbecken, sowie bei An- oder Abtransport, muss gewährleistet sein !

• Zur Vermeidung von unnötigem Stress für die Tiere, sind die Verkaufsbecken mit Bodengrund (alternativ einem Anstrich) und mit 
Rückzugsmöglichkeiten z.B. Pflanzenbüschel, Steinhöhlen etc. auszustatten !

• Fische dürfen nicht in Tüten angeboten werden. Pflanzen können dagegen in Tüten angeboten werden.

• Der Transport der Tiere  ist nur in geeigneten Fischtransportbeuteln bzw. Behältnissen mit entsprechendem Temperatur- und Sichtschutz 
erlaubt (Transport in rechteckigem oder quadratischem Eimer verhindert ein Kreisschwimmen der Fische und schont deren Augen) !

• Nur gesunde, gut genährte und unverletzte Tiere dürfen angeboten werden

• Der Anbieter hat dem Käufer die Pflegebedingungen der jeweiligen Fischart zu übermitteln !

• Anbieter, die sich nicht an diese Anordnungen halten, werden von der  Börse ausgeschlossen !
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